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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Parlament 
1010 Wien 

Sehr geehrte Frau Präsidentin! 

Ich beantworte die an mich gerichtete schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 6358/J der 
Abgeordneten Peter Wurm u.a. betreffend Ausflüchte der SPÖ und die Wahrheit zum 
Thema Auslaufannuitäten wie folgt: 

 
Zu den Fragen 1-8: 
 
Ich weise darauf hin, dass die Fragen nicht in den Aufgabenbereich meines Ressorts fallen. 

Dennoch wiederhole ich, dass ich die Zielsetzungen und Rahmenbedingungen des WGG – 
auch iZm Auslaufannuitäten – als sinnvoll und angemessen erachte. Mieten im Segment der 
Wohnungen, für die die zur Errichtung aufgenommenen Darlehen abbezahlt sind, unterlie-
gen in Form des (niedrigsten) burgenländischen Richtwerts minus 30% einer gesetzlichen 
Preisbindung, die dazu führt, dass der Mietzins insgesamt zwar nicht kostendeckend, den-
noch aber für MieterInnen moderat ist.  

Grundsätzlich besteht für den gesamten gemeinnützigen Sektor eine gesetzliche Baupflicht 
d.h. gemeinnützige Bauträger sind verpflichtet Neubauten zu errichten und den bestehen-
den Wohnungsbestand umfassend zu sanieren. Nur einige (kleinere) GBV sind von der ge-
setzlichen Verpflichtung Neubauten zu errichten – nicht jedoch von der Verpflichtung zur 
umfassenden Sanierung – ausgenommen. 

Mit den Einnahmen aus den Auslaufannuitäten können die  gemeinnützigen Bauvereinigun-
gen ihrem gesetzlichen Auftrag der kontinuierlichen Wohnbautätigkeit nachkommen.  

Im Übrigen verweise ich auf meine Ausführungen in der Beantwortung der Anfrage Nr. 
1777/J. 
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Zu den Fragen 9 und 10: 
 

Die Fragen betreffend die Gebarung der GBV fallen ebenfalls nicht in die Zuständigkeit mei-
nes Ressorts. Vielmehr obliegt deren Kontrolle dem Revisionsverband und der Aufsicht der 
Länder. Die GBV sind wie kein anderer Wirtschaftssektor einem dichten Kontroll-und Auf-
sichtssystem aus Landesbehörden und einer Rechnungs-, Gebarungs- und Wirtschaftlich-
keitsprüfung durch den Revisionsverband unterworfen.  

Mit freundlichen Grüßen 

Rudolf Hundstorfer 
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